
Versammlung über die Erteilung einer 
Parteistrafe und seine Bestätigung 
durch die Kreisleitung kann der Be
treffende bis zum Zentralkomitee Ein
spruch erheben. Wenn, selbst nach län
gerer Frist, Tatsachen bekannt werden, 
die eine erneute Behandlung der An
gelegenheit berechtigt erscheinen las
sen, so kann auf Beschluß der nächst
höheren Leitung das Verfahren unter 
den neuen Gesichtspunkten wieder auf
genommen werden.
Einsprüche gegen einen Parteiaus
schluß oder eine andere Parteistrafe 
werden von den Parteikontrollkom
missionen behandelt, deren Beschlüsse 
der Bestätigung durch die entsprechen
den Parteileitungen unterliegen.
Wird einem Einspruch gegen eine Par
teistrafe durch die übergeordneten Par
teiorgane stattgegeben, so ist diese Ent
scheidung in der Parteiorganisation,
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